
Bekanntmachung des Wahlergebnisses für den Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad 

Karlshagen 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 03.06.2019 das Wahlergebnis der Gemeinde Ostseebad 

Karlshagen ermittelt und entsprechend der nachfolgenden Darstellungen festgestellt. 

Am 16.06.2019 wird die Stichwahl stattfinden. 

Entsprechend § 35 LKWG M-V kann jede wahlberechtigte Person des jeweiligen Wahlgebietes 

innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift 

unter Angabe der Gründe bei der Wahlleiterin Einspruch einlegen. Der Einspruch hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

 

 



 

Erforderliche Stimmenzahl: 

Nach § 67 Absatz 2 Satz 1 LKWG M-V ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der  

abgegebenen gültigen Stimmen (=C) erhalten hat. Die Stimmenzahl E berechnet sich wie folgt: E = (gültige Stimmen +1):2.  

Stellen hinter dem Komma werden aufgerundet. 

Die für die Wahl erforderliche Stimmenzahl (=E) beträgt demnach mindestens 

Anzahl 

893 

 

gültige Stimmen. 

 

Der Wahlausschuss stellte fest, dass keine Person die erforderliche Stimmenzahl (E) erreicht hat.   

Daher findet gemäß § 67 Absatz 2 Satz 2 LKWG M-V am  

Datum 

16.06.2019  eine Stichwahl 

 zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 

Für die Stichwahl werden folgende zwei Personen zugelassen: 

Lfd. 

Nr. 
Name der Bewerberin oder des Bewerbers  

Wahlvorschlag  

(Partei/Wählergruppe/Einzelbewerbung) 
Stimmenzahl 

1. Sven Käning Einzelbewerber 503 

2. Daniel Telle WIK 456 

 

Bei der Ermittlung und Feststellung der Personen für die Stichwahl war kein Losentscheid notwendig  
 

 

 

 




